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PLANZEICHNUNG -TEIL A-

Bebauungsplan Nr. 1 "Zum Feldrain"
7. vereinfachte Änderung

Kartengrundlage:
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B-Plan Nr. 1 "Zum Feldrain"
7. vereinfachte Änderung

Vorentwurf

November 2017

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Maßstab 1:1000

Ortsteil Thalheim

Anpflanz- und Erhaltungsgebot A/E 1

Die innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche angepflanzten
Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Ergänzend sind insgesamt 11 einheimische,
standortgerechte, frei wachsende Sträucher zu pflanzen.
Artenauswahl Sträucher:
Amelanchier ovalis
Cornus mas
Cornus sanguinea

Viburnum lantana
Pflanzqualität: v. Str., Co. oder mB, 4 Triebe, H=60-100cm

5.

Gemeine Felsenbirne
Kornelkirsche
Roter Hartriegel

Wolliger Schneeball

-
-
-

-

einbindet.

Sachsen-Anhalt ( § 9 Abs. 3 DschG LSA GVBL. LSA Nr. 33/1991

hin sind als Rankgerüste zu betrachten und zu pflegen.

vom 28.10.1991) das zuständige Landesamt zu beteiligen.

und Sicherungspflicht gemäß Denkmalschutzgesetz des Landes

Bei Auftreten von Bodenfunden ist entsprechend der gesetzlichen Melde-

Bodendenkmäler

HINWEISE

mulden zulässig

geordneten Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsgaragen ist in Sicker-

Die Ableitung des Niederschlagswassers der Privatstraßen und der diesen zu-

Entwässerung Privatstraßen, Stellplätze und Garagen3.

von 1,00 m nicht überschreiten. Einfriedungen zur öffentlichen Grünfläche

zwischen den Gebäuden sind Einfriedungn zulässig, wenn sie eine Höhe

Zufahrten zu den Stellplätzen. Im rückwertigen Grundstücksbereich sowie

Ausnahme von diesen Festsetzungen sind Hauseingänge, Stellplätze sowie

grenzender Verkehrsflächen zulässig. Die Vorgärten sind zu gestalten.

nur mit lebenden Hecken bis zu einer Höhe von 1,00 m über Oberkante an-

Auf dem mit gekennzeichneten Grundstücksflächen sind Einfriedungen

Vorgärten und Einfriedungen2.

mind. 0,75 m -senkrecht gemessen- unterhalb des Firstes des Hauptdaches

einzuhalten. Die Dachaufbauten sind so auszubilden, dass der obere Abschluss

daches ist ein Abstand von mindestens 1/5 der Trauflänge, mind. jedoch 1,25 m,

von 1/3 der Trauflänge zulässig. Von den seitlichen Begrenzungen des Haupt-

Zwerchgiebel, Dachaufbauten und Dachausschnitte sind bis zu einer Gesamtlänge

Dachaufbauten und Dachausschnitte1.2

festgesetzte Firstrichtung gilt jeweils für den Hauptbaukörper.

Als Dachform wird das geneigte Dach festgesetzt. Die in der Planzeichnung

Dachformen1.1

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM: § 83 BauO LSAII.

III.

I.

grenzen, vorbehaltlich der bauordnungsrechtlichen Regelung, zulässig ist.

ten bis 3m vor die hintere Baugrenze oder vor eine der seitlichen Bau-

vorbauten untergeordneter Bedeutung mit einer Länge bis 5m ein Vortre-

Gemäß § 23(5) Satz 2 BauNVO wird festgesetzt, daß für Wintergarten-

Wintergartenvorbauten4.

der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze zulässig. Unberührt

Garagen und Nebenanlagen im Sinne § 14 Abs. 1 BauNVO nicht zwischen
Im Plangebiet sind aufgrund § 12 Abs. 6 BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO

Garagen und Nebenanlagen3.

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind.

- Nr. 5 Tankstellen

- Nr. 4 Gartenbaubetriebe

zulässigen Arten der baulichen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO

Gemäß §1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, daß die ausnahmsweise

Allgemeines Wohngebiet - WA1.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

von dieser Festsetzung bleiben Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO

sowie Einfriedungen, Stützmauern i.v.m. der Zufahrt zu Tiefgaragen und Werbeanlagen
an den Stätten der Leistung.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

1. FESTSETZUNGEN RECHTSGRUNDLAGE

§ 9 Abs.7 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO

Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Grundflächenzahl §§ 16, 17 19 BauNVO

§§ 16, 21 BauNVO

Baugrenzen § 9 Abs.1 Nr.2 BauGB

Baugrenze § 23 Abs.1 u. 3 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

§§ 16, 21 BauNVO

Verkehrsflächen

§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGBVerkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen, öffentlich § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

Offene Bauweiseo

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr.1

Sonstige Planzeichen

Vermaßung in Metern

2. BESTANDSANGABEN NACH DIN 18702 (AUSZUGSWEISE)

Flurstücksgrenzen

Flurgrenzen

vorhandene bauliche Anlagen

Flurstücksnummer

FlurbezeichnungFlur 1

32
12

Grünflächen § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

Grünflächen

Parkanlage

Zweckbestimmung:

Dachneigung, zulässiger Bereich in Grad

Abgrenzung des Maßes der Nutzung / Bauweise innerhalb § 16 Abs. 5 BauNVO

privat genutztes GartenlandpG

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGBPlanungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

ERLÄUTERUNGEN DER NUTZUNGSSCHABLONE

Anzahl der zulässigen Vollgeschosse als Obergrenze §§ 16, 17 19 BauNVO

Traufhöhe §§ 16, 17 19 BauNVO

Flachdach §§ 16, 17 19 BauNVO

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

§§ 16, 21 BauNVOGeschlossene Bauweiseg

Firstrichtung

Straßenbegrenzungslinie § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

P Straßenverkehrsfläche Privat und Feuerwehr

Verkehrsberuhigter Bereich, öffentlich

Spielplatz

öffentliche Grünflächeö

private Grünflächep

Umgrenzung von Flächen zum
Schutz, zur Pflege und zur

§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs. 6 BauGB

Entwicklung der Landschaft

Vorgärten gemäß Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

WA

Dachneigung

Zahl der Vollgeschosse

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl Bauweise
als Höchstmaß
Traufhöhe

ED

H

Abgrenzung der Nutzungsart innerhalb von Grünflächen § 16 Abs. 5 BauNVO

eines Teilgebietes

Umgrenzung der Flächen,
die von der Bebauung freizuhalten sind § 9 Abs.6 BauGB

hier: Schutzstreifen

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

unterirdisch

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
7. vereinfachte Änderung

gartenbauten ausschließlich vor der hinteren Baugrenze und hier auf

Im Bereich der 7. vereinfachten Änderung ist ein Vortreten von Winter-

einer Länge bis zu 7,00 m zulässig.

neum
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